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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Energiepolitik der Union hat im Rah-

men der Verwirklichung des Binnenmark-

tes und unter Berücksichtigung der Erfor-

dernisse der Erhaltung und der Verbesse-

rung der Umwelt folgende Ziele:

a) Sicherstellung des Funktionierens des E-

nergiemarktes,

b) Gewährleistung der Energieversorgungssi-

cherheit in der Union und

c) Förderung der Energieeffizienz und von

Energieeinsparungen sowie Entwicklung

neuer und erneuerbarer Energiequellen.

(1)     Die Energiepolitik der Union hat im Rah-

men der Verwirklichung des Binnenmark-

tes und unter Berücksichtigung der Erfor-

dernisse der Erhaltung und der Verbesse-

rung der Umwelt folgende Ziele:

a)       Sicherstellung des Funktionierens des E-

nergiemarktes,

b)       Gewährleistung der Energieversorgungssi-

cherheit in der Union und

c)       Förderung der Energieeffizienz und von

Energieeinsparungen sowie Entwicklung

neuer und erneuerbarer Energiequellen.

(2) Die für die Erreichung der in Absatz 1 ge-

nannten Ziele erforderlichen Maßnahmen

werden durch Europäische Gesetze oder

Rahmengesetze festgelegt. Diese werden

nach Anhörung des Ausschusses der Regi-

onen sowie des Wirtschafts- und Sozial-

ausschusses erlassen.

Die Gesetze oder Rahmengesetze berühren

nicht die Wahl eines Mitgliedstaats zwi-

(2)     Die für die Erreichung der in Absatz 1 ge-

nannten Ziele erforderlichen Maßnahmen

werden durch Europäische Gesetze oder

Rahmengesetze festgelegt. Diese werden

nach Anhörung des Ausschusses der Regi-

onen sowie des Wirtschafts- und Sozial-

ausschusses erlassen.

Die Gesetze oder Rahmengesetze berühren

nicht die Wahl eines Mitgliedstaats zwi-



schen verschiedenen Energiequellen und

die allgemeine Struktur seiner Energiever-

sorgung. Derartige Maßnahmen werden

gemäß Artikel [ex 175 Absatz 2 Buchstabe

c] erlassen.

schen verschiedenen Energiequellen und

die allgemeine Struktur seiner Energiever-

sorgung. Derartige Maßnahmen werden

gemäß Artikel [ex 175 Absatz 2 Buchstabe

c] erlassen.

Begründung:

Für den Bereich der nicht nuklearen Energie besteht in den geltenden Verträgen keine Rechts-

grundlage. Eine solche darf auch nicht geschaffen werden. Der Auftrag des Nizza-Vertrages an den

Konvent (Erklärung zur Zukunft der Union, Nr. 5) lautet: „eine Vereinfachung der Verträge mit

dem Ziel, diese klarer und verständlicher zu machen, ohne sie inhaltlich zu ändern.“

Die in Absatz 1 genannte Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarktes ist bereits durch die

Zuständigkeit der Union für den Binnenmarkt abgedeckt.


